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Appenzell, 8. Mai 2025 
 
 
22.415 Parlamentarische Initiative (Fluri) Wasserfallen Christian. Faire Teilnahme der 
SRG am audiovisuellen Produktionsmarkt  
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 17. Januar 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Än-
derung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen vom 24. März 2006 (RTVG, 
SR 784.40) zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und nimmt dazu folgendermassen Stel-
lung. 
 
Mit der bestehenden Regelung, lediglich auf Konzessionsebene, liegt eine ungenügende 
Grundlage vor, um eine paritätische Zusammenarbeit zwischen der veranstalterunabhängi-
gen audiovisuellen Industrie in der Schweiz und der SRG zu ermöglichen. Im RTVG gibt es 
derzeit keine Regelung zur Zusammenarbeit zwischen der SRG und der veranstalterunab-
hängigen audiovisuellen Industrie in der Schweiz. 
 
Mit der Änderung des RTVG soll die SRG zukünftig zum Abschluss von Verträgen mit der 
privaten audiovisuellen Branche verpflichtet werden. Übereinstimmend mit der Kommission 
für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats ist auch die Standeskommission im 
Grundsatz der Meinung, dass mit dem neuen Art. 25 Abs. 3 lit. d die Planungssicherheit der 
privaten Akteure gestärkt werden kann und dies zum Fortbestand eines vitalen audiovisuel-
len Markts in der Schweiz beiträgt. Die Änderung im RTVG und die Ergänzung des Art. 25 
Abs. 3 mit lit. d entspricht auch der Regelungsdichte der Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Literatur und dem schweizerischen Musik- und Filmschaffen. 
 
Auf Bundesebene laufen derzeit politische Diskussionen über die inhaltliche Ausgestaltung 
des zukünftigen Leistungsauftrags der SRG, weshalb die Standeskommission die Vorlage 
zum jetzigen Zeitpunkt ablehnt. Eine rechtliche Festlegung einer Vergabequote ohne genaue 
Kenntnisse über den künftigen Leistungsauftrag der SRG sowie deren Finanzierung beinhal-
tet das Risiko, die ursprünglichen Absichten der parlamentarischen Initiative zu untergraben. 
 
  



 

AI 013.12-446.7-1258374  2-2 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrag von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 
 

Zur Kenntnis an: 
- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)


